
647
NB. In der Schilderung des Falles vermiſſen wir den Ver

lauf und Ausgang, welchen die Angelegenheit bezüglich der old
obligationen gefunden hat01

RB. u der Schilderung des Falles vermiſſen wir den Ver⸗

lauf und Ausgang, welchen die Angelegenheit bezüglich der 6 Gold⸗

obligationen gefunden hat.

ö Salzburg

——

Profeſſor Dr. Auer.

XVII. (Receptans.) Wie ſind im Beichtſtuhle Perſonen zu be⸗

handeln, die ſich anklagen, ſie hätten Kindern Getreide u. dgl.

Sachen abgekauft, welche dieſelben ihren Eltern entwendet haben?

Die Kinder ſind gegen die Eltern zur Reſtitution nicht verpflichtet.

Sind dies aber jene Perſonen den Eltern gegenüber? Und wenn ja,

iſt die Erfüllung der Reſtitutionspflicht doch moraliſch möglich?

Jene Perſonen, welche Kindern Sachen abkaufen, welche die⸗

ſelben ihren Eltern entwendet haben, ſind allerdings den Eltern

gegenüber reſtitutionspflichtig als possessores malae fidei, bezw.

receptantes. Das Bedenken, welches bezüglich der Ausführung an⸗

gedeutet wird, wird ſich wohl auf die Diffamation beziehen, welcher

ſich jene Perſonen bei den Eltern der diebiſchen Kinder ausſetzen.

Dazu ſei bemerkt, daß der Reſtitutionspflichtige nicht nothwendig

dem Beſchädigten bekannt werden muß, es kann die Reſtitutionspflicht

auch occulte erfüllt werden. Für das Beſte hielten wir es, wenn

ſie vermittelſt der Kinder geſchähe, umſomehr wenn dieſe vermocht

werden könnten, ihrerſeits die erhaltene Summe an jene Perſonen

zurückzuerſtatten; ſo würde allenthalben der status quo anteé her⸗

geſtellt und den Kindern die Sündhaftigkeit ihres Handelns zum Be⸗

wußtſein gebracht und für die Zukunft die Hoffnung, Hehler ihrer

Diebſtähle zu finden, wenigſtens gemindert. Kommen jene ihrer Re⸗

ſtitutionspflicht nicht nach, ſo devolvirt dieſelbe auf die Diebe. Da

jedoch dieſe zu den Beſtohlenen im Kindsverhältniſſe ſtehen, ſo können

ſie davon entſchuldigt erachtet werden, wenn (abgeſehen von impo-

tentia) vernünftiger Weiſe eine condonatio präſumirt werden kann;

ſchlechthin darf nicht geſagt werden, Kinder ſeien gegenüber ihren

Eltern nicht reſtitutiorrspflichtig.

— —

XVIII. (Eine Steuerdefraudation.) In einem Hauſe

wird im Geheimen unbeſteuerter Wein ausgeſchänkt. Uebrigens wird

verſichert, es geſchehe kein Unfug (was ſchwer zu glauben iſt, da

ſolche Häuſer die größte Gelegenheit zu Verſchwendung und Unzucht

bieten), der Wein werde nur an Bedürftige ausgeſchänkt und der

Verſchleißer ſelbſt könne ſonſt nicht leicht leben. Kann dieſe Perſon ab⸗

ſolvirt werden? Wie verhält es ſich mit der Nichtbeſteuerung und

dem Darbieten der Gelegenheit? Wie iſt der Herr und wie iſt die

Frau eines ſolchen geheimen Wirthshauſes zu behandeln?

Bezüglich des Verſchleißes von Wein, wofür keine Steuer ent⸗

richtet wird, wird es darauf ankommen, ob die Pönitenten die Be⸗Salzburg Profeſſor Dr
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